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SIX x-clear erweitert ihr Clearing-Angebot für Krypto-ETPs um Binance Coin, 
Solana und Ripple als zulässige Basiswerte 

1. Übersicht 

SIX x-clear AG (SIX x-clear) hat ihr Clearing-Angebot für Exchange Traded Products 
(ETPs) um weitere Kryptowährungen als Basiswerte erweitert. Neben den zulässigen 
ETPs, die sich auf Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) beziehen, ist es nun möglich, 
ausgewählte zugelassene und regulierte ETPs, die sich auf Binance Coin (BNB), Solana 
(SOL) und Ripple (XRP) als einzelne Basiswerte beziehen, zu clearen. Das erweiterte 
Angebot umfasst Long/Short-Tracker-ETPs auf BTC, ETH, BNB, SOL und XRP, die 
ungehebelt oder mit einem Hebel von bis zu 2 gehebelt sind und in unterstützten 
Clearing-Währungen gehandelt werden. Dies gilt auch für zugelassene ETPs, deren 
Basiswerte aus einem Basket von Krypto-Vermögenswerten bestehen, sofern sie die 
von SIX x-clear festgelegten Zulassungskriterien und Risikoanforderungen erfüllen. 
Aufgrund der Volatilität der Basiswerte gelten für diese Produkte weiterhin besondere 
Bestimmungen bei der Marginberechnung. 

2. Zeitpunkt der Umsetzung 

1. Juli 2026. 

3. Auswirkung auf die Teilnehmer 

Members, die bereits mit Krypto-ETPs handeln und diese clearen, haben automatisch 
Zugang zum erweiterten Clearing-Angebot. Clearing Members, die mit dem Clearing 
von Krypto-ETPs beginnen möchten, werden gebeten, sich mit ihrem Relationship 
Manager oder dem Solutions and Onboarding Team (solutions.onboarding@six-
securities-services.com) in Verbindung zu setzen, um zu klären, ob für die Aufnahme 
solcher Instrumente zusätzliche Schritte erforderlich sind. 

4. Details 

Ab dem 1. Juli 2026 hat SIX x-clear ihr Clearing-Angebot für Krypto-ETPs um die 
Kryptowährungen BNB, SOL und XRP als zusätzliche Basiswerte erweitert. 

SIX x-clear bietet weiterhin das Clearing von Krypto-ETPs auf BTC und ETH an und 
erweitert gleichzeitig das Spektrum der zulässigen Basiswerte sowie die 
Zulassungskriterien für den Einsatz von Hebeleffekten um die oben aufgeführten 
zusätzlichen Kryptowährungen. 

Die folgenden ETPs sind zum Clearing zugelassen: 
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Long/Short-Tracker-ETPs auf BTC, ETH, BNB, SOL und XRP, die ungehebelt oder mit 
einem Hebel von bis zu 2 gehebelt sind und in unterstützten Clearing-Währungen 
gehandelt werden. 

Die Kriterien können später geändert werden. Die Risk Management Teams von SIX x-
clear beobachten die Situation und können bei Bedarf Anpassungen der Kriterien an 
die Marktbedingungen veranlassen. 

5. Kontakt 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Relationship Manager. Die Kontaktangaben 
finden Sie in der Kontaktliste von SIX SIS unter www.six-group.com > Produkte & 
Services > Securities Services > Clearing Services > Info Center > Kontakte und 
Standorte. 
 

SIX x-clear AG macht ihre Members in diesem Zusammenhang auf Ziffer 7.7, Kapitel 14 und 15 des 
Rulebook von SIX x-clear AG aufmerksam, die festhalten, dass die Members selbst für die Einhaltung des 
anwendbaren Rechts (insbesondere der in- und ausländischen steuer-, devisen-, börsen-, 
gesellschaftsrechtlichen oder statutarischen Vorschriften) hinsichtlich der von SIX x-clear AG bezogenen 
Clearingdienstleistungen, verantwortlich sind. 
 
Verweise auf externe Quellen, z.B. auf Webseiten oder Links zu Internetseiten Dritter, werden ausschliesslich 
zu Informationszwecken angegeben; Empfehlungen sind mit solchen Verweisen nicht verbunden. SIX x-clear 
AG hat den Inhalt der fraglichen Quellen weder aufbereitet noch bereitgestellt. Darüber hinaus hat SIX x-clear 
AG die genannten Quellen inhaltlich nicht überprüft, überarbeitet oder aktualisiert und übernimmt keinerlei 
Verantwortung für die darin enthaltenen Informationen. 
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